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Zivilschutz in der Schweiz

Die
Vollzugsverordnung
zum Bundesgesetz
über die baulichen
Massnahmen im
Zivilschutz

Im Bundeshaus ist am 20. Mai die
Vollzugsverordnung zu dem am
4. Oktober 1963 erlassenen Bundesgesetz

über die baulichen Massnahmen

im Zivilschutz veröffentlicht
worden. Der Bundesrat hat sowohl
das Bundesgesetz als auch die 19

Artikel umfassende Verordnung auf
den 25. Mai 1964 in Kraft gesetzt.

In der Verordnung über die
baulichen Massnahmen im Zivilschutz
wird vorerst die Baupflicht bei
Anbauten, Aufbauten und Umbauten
umschrieben. Anbauten sind wie
Neubauten, Aufbauten sind wie
Umbauten zu behandeln. Die Baupflicht
bei Umbauten von Gebäuden mit
Kellergeschossen entsteht: beim Umbau

von Erd- oder Obergeschossen,
sofern er im Verhältnis zum ganzen
Gebäude wesentlich ist, sowie beim
Umbau von Kellergeschossen, sofern
er im Verhältnis zu den übrigen
Kellerräumlichkeiten wesentlich ist.

Der Kanton entscheidet nach
Anhören des Bundesamtes für
Zivilschutz von Fall zu Fall über die
Anforderungen betreffend die Grösse
der Spitalanlagen (Operationsstellen,
Pflegeräume, Notspitäler), ferner
entscheidet das Bundesamt nach
Anhören des Kantons, in welchen Fällen

und wo eine Sanitätshilfsstelle
als Notspital ausgebaut werden muss.

Die privaten Schutzräume sind so
zu bemessen, dass die sich normalerweise

in den betreffenden
Gebäuden aufhaltenden Personen im
Schutzraum Platz finden. In Gebäuden

mit Publikumsverkehr ist diesem

Grundsatz angemessen Rechnung

zu tragen.
Damit die Kosten der vorgeschriebenen

Schutzanlagen (Schutzräume,
Notausstiege, Fluchtwege, Fluchtkanäle

und Mauerdurchbrüche) und
deren Einrichtungen 5 c/c der gesamten

Baukosten ohne Landerwerb
nicht überschreiten, ist allenfalls die
Platzzahl zu beschränken. Die
öffentlichen Schutzräume sollen so
vielen Personen Platz bieten, als bei
durchschnittlichem Publikumsverkehr

zu erwarten sind.
Als freiwillige Schutzmassnahmen

gelten auch Schutzanlagen und
deren Einrichtungen, welche Kantone
oder Gemeinden für die Vorratshaltung

an Lebensmitteln und
Trinkwasser, an Medikamenten und
Sanitätsmaterial für die Zivilschutzbedürfnisse

der Bevölkerung erstellen.
Von den Kantonen sind dem

Bundesamt zur Genehmigung einzureichen

die Projekte von Schutzanlagen
und deren Einrichtungen, wenn

im Einzelfall die Platzzahl der
Schutzräume 50 Personen
überschreitet sowie alle Projekte für
Spitalanlagen und deren Einrichtungen.

Aenderungen an genehmigten
Projekten oder erstellten Schutzan-
lagen und an deren Einrichtungen
dürfen nur mit Einwilligung der
Kantone und, wenn es sich um
Schutzräume für mehr als 50 Personen

oder um Spitalanlagen handelt,
des Bundesamtes vorgenommen
werden.

Für öffentliche Schutzanlagen und
Spitalanlagen und für deren Einrichtungen

werden auf Gesuch hin nach
Massgabe der ausgewiesenen Arbeiten

und im Rahmen der verfügbaren
Kredite Teilzahlungen geleistet. Als
Berechnungsgrundlage für die
Festlegung der Teilzahlungen gelten in
der Regel 80 % der ausgewiesenen
Mehrkosten. Die Restzahlung erfolgt
nach Ermittlung der definitiven
Beitragshöhe auf Grund der Gesamtabrechnung.

Die Abrechnung über die durch
bauliche Massnahmen entstandenen
Mehrkosten ist spätestens 12 Monate
nach Bezug des Gebäudes bei privaten

Bauten der Gemeinde, bei öffentlichen

Bauten dem Kanton
einzureichen.

Die Kantone haben jede erstellte
Schutz- und Spitalanlage sowie
deren Einrichtungen vor der Beitragsleistung

des Bundes zu kontrollieren
und einen Kontrollbericht zu den
Akten zu legen. Die Kantone sind
ermächtigt, diese Kontrollen den
Gemeinden zu übertragen.

Die Schutz- und Spitalanlagen
sowie deren Einrichtungen dürfen
nur insoweit für zivilschutzfremde
Zwecke verwendet werden, als sie
innert 24 Stunden dem Zivilschutz
wieder voll dienstbar gemacht werden

können. Diese Anlagen sowie
deren Einrichtungen dürfen nur mit
Bewilligung des Bundesamtes aufgehoben

werden. Wenn sie sowie deren
Einrichtungen dem Zivilschutz nicht
mehr dienstbar gemacht ¦werden
können, sind die Bundesbeiträge
soweit zurückzuerstatten, als diese
Anlagen oder Einrichtungen für
andere Zwecke verwendet werden.

Aus unserem Fabrikationsprogramm:

Für die Sanitäts-
Hilfsstelle
und bei Katastrophen

— chirurgische Nähfäden in modernen
Glas- und Plastikverpackungen

— Infusionslösungen im 6 Jahre
lagerfähigen Plastik-Infusor
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